
Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der 
Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-
BekämpfVO) 

 

§ 11 (2) Sport 

Der Betrieb von Schwimm- und Spaßbädern ist untersagt. Dies gilt nicht für 

Bahnenschwimmen und Schwimmunterricht in Freibädern und Außenbecken. Die 

Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 

erstellen und nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 die Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer zu erheben. 

 

(Verkündet am 11. Mai 2021, in Kraft ab 17. Mai 2021) 

 


